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Bergheim, 26.02.2008

Rhein-Erft-Kreis
Der Landrat

Der Dienstausweis Nr. 167 von Frau Sylwia Dziura, ausgestellt vom Landrat des Rhein-Erft-
Kreises, ist in Verlust geraten und wird hiermit fir ungultig erklart.

Der unbefugte Gebrauch dieses Dienstausweises wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der
Ausweis gefunden werden, wird gebeten, ihn dem Landrat des Rhein-Erft-Kreises in 50126
Bergheim, Willy-Brandt-Platz 1, Personalamt, zuzuleiten.

Im Auftrag

gez.

Schmitz



Bekanntmachung des Rhein-Erft-Kreises

Taxenordnung

Aufgrund der 88 47 Abs. 3 Satz 2, 51 Abs. 1 Satz 1 des Personenbeforderungsgesetzes
(PBefG) vom 21.Marz 1961 (BGBI.I S. 241) sowie des § 3 der Verordnung uber die
zustandigen Behdrden und Gber die Erméchtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach
dem Personenbeforderungsgesetz vom 14.Dezember 1965 (GV.NW.1965 S. 376) hat der
Kreistag des Rhein-Erft-Kreises in seiner Sitzung am 31.10.2007 die 1. Anderung des
nachstehenden Erlasses der Taxenordnung beschlossen.

81
Geltungsbereich

1. Die Taxenordnung gilt fur die Personenbeférderung mit den vom Rhein-Erft-Kreis
genehmigten Taxen, die innerhalb der Stddte und Gemeinden des Rhein-Erft-Kreises
zugelassen sind.

2. Die Rechte und Pflichten der Taxiunternehmerinnen oder Taxiunternehmer und
Taxifahrerinnen oder Taxifahrer nach dem Personenbefdrderungsgesetz (PBefG), die
zu dessen Durchfiihrung erlassen Rechtsvorschriften, insbesondere der Verordnung
Uber den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), die
Vorschriften tUber die Inbetriebnahme von Funkgeraten und die zum Verkehr mit
Taxen erteilten Genehmigungen bleiben unberihrt.

§2
Bereitstellung von Taxen

1. Taxen durfen grundsatzlich nur auf den behdrdlich nach Zeichen 229 StVO
gekennzeichneten Taxenstdnden bereitgehalten werden. Jede Taxifahrerin und jeder
Taxifahrer ist berechtigt, sein Taxi auf den gekennzeichneten Taxenplatzen in der
Stadt oder Gemeinde, in der die Taxiunternehmerin oder der Taxiunternehmer seinen
Betriebssitz hat bereitzustellen. Ist ein Taxiplatz mit der zuldssigen Anzahl von Taxen
belegt, so darf ein Bereitstellen von Taxen nur auf anderen Taxiplatzen erfolgen.

2. Fur das Bereitstellen von Taxen auBerhalb der zugelassenen Taxenpldtzen ist die
Erlaubnis der Genehmigungsbehérde einzuholen. In der Zeit von 22.00 bis 5.00 Uhr
durfen Taxen auch vor Lokalen und Vergnigungs- und Versammlungsstétten
bereitgestellt werden, soweit die Verkehrsvorschriften dies zulassen.

3. Das Bereitstellen der Taxen auf den Halteplétzen erfolgt gebuhrenfrei.



§3
Fernmeldeanlagen

Ortsfeste Fernmeldeanlagen (Taxirufsaulen), die zur Ubermittlung von Fahrtauftragen an
Taxistanden eingerichtet sind, mussen allen Taxiunternehmen gegen Entrichtung der
anteiligen Kosten zuganglich sein.
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Ordnung auf den Taxenstanden

1. Die Taxen sind in der Reihenfolge ihrer Ankunft auf dem Taxistanden aufzustellen.
Jede Lucke ist durch Nachriicken der nachsten Taxe aufzufillen. Die erste Taxe muss
stets zu sofortiger Abfahrt bereit sein. Auf den Taxenstdnde muss zwischen den
nebeneinander und hintereinander aufgestellten Taxen ein Abstand gehalten werden,
der FulRgéngern einen ungehinderten Durchgang ermdglicht. Die Taxen mdissen in
Anwesenheit von Fahrerinnen und Fahrern stets fahrbereit sein und so aufgestellt
werden, dass sie den Verkehr nicht behindern und der Fahrgast ungehindert ein- und
aussteigen kann.

2. Dem Fahrgast steht die Wahl der Taxe frei. Sofern ein Fahrgast wiinscht, von ein
einem anderen als dem an erster Stelle der Reihe auf einem Taxenstand stehenden
Taxi beférdert zu werden, muss dieser Taxe von den ubrigen Taxenfahrerinnen oder
Taxenfahrer sofort die Mdglichkeit eingerdumt werden, ungehindert und ungeféhrdet
auszuscheren, sofern die oOrtlichen Verhdltnisse eine Vorbeifahrt an den wartenden
Taxen zulassen. Dies gilt auch, wenn Fahrauftrdge Uber Funk oder Autotelefon erteilt
werden.

Macht der Fahrgast bei einer telefonischen Bestellung von seinem Wahlrecht
Gebrauch, so ist der Auftrag an die Fahrerin oder den Fahrer des gewiinschten
Unternehmers weiterzuleiten.

3. Auf den Taxenstanden ist jeder die Ruhe oder Ordnung stérende Larm zu vermeiden.
Dies gilt insbesondere zur Nachtzeit fir Tirenschlagen, unnétiges Laufenlassen der
Motoren, laute Unterhaltungen sowie lautes Einstellen von Funk- und Radiogeraten.

4. Taxen durfen auf den Taxenstdnden nicht instandgesetzt, gewartet und gewaschen
werden. Die FuBmatten der Taxen durfen nicht im Bereich von Taxenstdnden
gereinigt oder ausgeschlagen werden. Auf den Taxenstanden darf die von den
jeweiligen Kommunen betriebene Stralenreinigung nicht behindert werden.

5. Sofern sich an einem Taxenstand eine Fernmeldeanlage ( Taxirufsdule ) befindet, ist
die nutzungsberechtigte Fahrerin oder der nutzungsberechtigte Fahrer der in der
Reihenfolge ersten Taxe verpflichtet, die Anlage zu bedienen und die bestellte Fahrt
durchzufiihren. Auf Verlangen hat die Taxifahrerin oder der Taxifahrer das amtliche
Kennzeichen oder die zugeteilte Ordnungsnummer der von ihnen geflihrten Taxe zu
nennen. Die Anfahrt zu dem Bestellort ist unverzuglich auf dem kirzesten Weg
auszufuhren.
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Dienstplan und Dienstbetrieb

Bereithalten und Einsatz der Taxen kdnnen durch einen von allen Taxiunternehmen
aufgestellten Dienstplan geregelt werden. Der Dienstplan ist aufgrund des
festgestellten Verkehrsbedirfnisses unter Beruicksichtigung der Arbeitszeitvorschriften
und der zur Ausubung von Wartungs- und Pflegearbeiten erforderlichen Zeit
aufzustellen. Er ist der Genehmigungsbehtrde zur Zustimmung vorzulegen.
Anderungen bediirfen ebenfalls der Zustimmung.

Die Genehmigungsbehdrde kann selbst einen Dienstplan aufstellen, wenn die
Taxiunternehmerinnen und Taxiunternehmer von der eigenen Mdglichkeit zur
Aufstellung eines Dienstplanes keinen oder nur unzuldnglichen Gebrauch machen;
dies gilt insbesondere, wenn die Versorgung durch Befdrderungsleistungen mit Taxen
im erforderlichen Umfang nicht mehr funktioniert. Der Dienstplan ist von den
Taxenunternehmen einzuhalten.

Die Ausfiihrung mehrerer Beférderungsauftrage zu selben Zeit oder die Erledigung
anderer Geschafte wahrend der Ausfiihrung eines Beforderungsauftrages ist der
Taxifahrerin oder dem Taxifahrer nur mit Zustimmung des Fahrgastes oder
Auftraggebers gestattet.

Die Taxifahrerin oder der Taxifahrer haben den Winschen des Fahrgastes im Rahmen
des ihnen Zumutbaren Folge zu leisten, soweit Beforderungspflicht,
Beforderungszweck und das Vertrauen in eine ordnungsgemaRe sichere
Personenbeforderung dem nicht entgegenstehen.

Mit Ausnahme des Verkehrsfunks sind Rundfunk- oder Tonwiedergabegerate bei der
Fahrgastbeforderung auf Wunsch des Fahrgastes auszuschalten.

Funkgerate dirfen wéhrend der Fahrgastbeférderung nicht so laut gestellt werden,
dass die Fahrgaste hierdurch belastigt werden.

Der Funkbetrieb darf durch unsachliche Durchsagen, Radiolibertragungen oder
unzuldssiges bzw. unsachgeméles Handhaben der Funkanlage nicht gestort werden.

. Wahrend der Fahrgastbeférderung ist die unentgeltliche Mitnahme von dritten
Personen nicht gestattet.

Das Rauchen ist den Taxifahrerinnen und Taxifahrern wéahrend der
Fahrgastbeférderung untersagt.

. Wird die Taxe zu Privatfahrten benutzt, so ist das Schild ,, TAXI* zu verdecken.

. Verlangt der Fahrgast eine Quittung Uber das Befdrderungsentgelt, ist diese unter
Angabe der Fahrtstrecke und das amtlichen Kennzeichens oder der zugeteilten
Ordnungsnummer der Taxe zu erteilen.
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Ordnungswidrigkeiten

Vorsétzliche und fahrléssige Zuwiderhandlungen gegen diese Taxenordnung werden nach §
61 PBefG mit einer GeldbuRe bis zu 20.000,00 EURO geahndet, soweit sie nicht nach
anderen Vorschriften mit Strafe bedroht sind.

86
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer offentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des
Rhein-Erft-Kreises in Kraft.
Gleichzeitig tritt auRer Kraft die Droschkenordnung des Erftkreises vom 01.01.1976.

Vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit verkiindet.

Bergheim, 31.10.2007

Werner Stump
Landrat



STADT PULHEIM Pulheim, den 27.02.08
- RHEIN-ERFT-KREIS - wa
Der Birgermeister

BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM

Uber die offentliche Auslegung des Entwurfes der Strallenausbauplane im
Bereich: Am Kleekamp ; Ortsteil Pulheim

Die Stadt Pulheim beabsichtigt, den StraBenausbau im o.g. Bereich durchzufiihren. Die Bau-
mafnahme ist gemanR 8§ 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) (ErschlieBung) beitragspflichtig.

Die Herstellung der ErschlieBungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 BauGB setzt einen Be-
bauungsplan voraus. Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so diirfen diese Anlagen nur herge-
stellt werden, wenn sie den in § 1 Abs. 4 bis 7 BauGB (Aufgabe, Begriff und Grundséatze der
Bauleitplanung) bezeichneten Anforderungen entsprechen.

Zur Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit liegt der Entwurf der StraBenausbauplane in der
Zeit
vom 12.03.08 bis 09.04.08 einschlief3lich

wahrend der Dienststunden - montags, dienstags, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis
18.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Koélner
Stral3e 26, 2. Obergeschoss, Plankasten im Flur gegeniber der Planungsabteilung, zur 6ffentli-
chen Einsicht aus.

Mundliche tiefbautechnische Auskunft zum Stral3enausbau erteilt Herr Engelhardt Mitarbeiter
des Tiefbauamtes (3. OG, Zimmer 316) und mindliche planungsrechtliche Auskunft erteilt Frau
Hoss Mitarbeiterin des Planungsamtes (2. OG, Zimmer 212) wahrend der Sprechzeiten mon-
tags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags zusatzlich
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Wahrend der Auslegungsfrist kann die Offentlichkeit Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung abgeben.

In Vertretung
gezeichnet

Michael Senk
Erster Beigeordneter

Aushang: vom 04.03.08
bis  09.04.08

BEK_Auslegung Am Kleekamp gem 125



STADT PULHEIM
- RHEIN-ERFT-KREIS -

Der Birgermeister

Pulheim, den 27.02.08

wa

Seite 1 von 1

Auszug aus dem Geoinformationskataster

’ “MaRstab ca. 1 : 2000
Datum : 15.12.2005

AT [
AN B NN . i
) "'m:mwmauolmnmmmmmmmmhmmm*




	10=11.03.08
	             37       Pulheim

	DA_Amtsblatt_Veröffentlichung
	Taxenordnung des Rhein-Erft-Kreises 2007
	                                Bekanntmachung des Rhein-Erft-Kreises
	                                                     Taxenordnung

	BEK_Auslegung Am Kleekamp gem 125



